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Regeste

Ehescheidung | Familienrecht

Erwägungen

E. 1
Der von der Vorinstanz festgestellte Sachverhalt ist für das Bundesgericht grundsätzlich
verbindlich ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Diesbezüglich kann nur eine willkürliche
Sachverhaltsfeststellung gerügt werden, für welche das strenge Rügeprinzip gilt ( Art. 97
Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG ), was bedeutet, dass das Bundesgericht nur klar und
detailliert erhobene und belegte Rügen prüft, während es auf ungenügend substanziierte
Rügen und rein appellatorische Kritik am Sachverhalt nicht eintritt ( BGE 140 III 264 E.
2.3; 141 IV 249 E. 1.3.1). In rechtlicher Hinsicht hat die Beschwerde eine Begründung zu
enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene
Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine sachbezogene
Auseinandersetzung mit dessen Begründung erfordert ( BGE 140 III 115 E. 2; 142 III 364
E. 2.4). Schliesslich hat die Beschwerde Rechtsbegehren zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG
). Bei diesen ist anzugeben, welche Punkte angefochten und welche Abänderungen
beantragt werden ( BGE 133 III 489 E. 3.1; 134 III 379 E. 1.3; 137 II 313 E. 1.3); bei
Geldzahlungen muss das Rechts begehren auch beziffert werden ( BGE 134 III 235 E. 2;
143 III 111 E. 1.2), was schon im kantonalen Verfahren und auch im Zusammenhang mit
Kindesunterhaltsbeiträgen gilt ( BGE 137 III 617 E. 4.5 und 5).

E. 2
Die Beschwerde scheitert bereits an den gänzlich fehlenden Rechtsbegehren, im Übrigen
aber auch an der nicht hinreichenden Auseinandersetzung mit den Erwägungen des
angefochtenen Entscheides und der Beschränkung auf eine Schilderung diverser Dinge aus
eigener Sicht: Im Zusammenhang mit dem Besuchs- und Ferienrecht schildert der
Beschwerdeführer Probleme bei früheren Ferienfahrten und kritisiert allgemein, man höre
ihm nicht zu. Im Übrigen hält er sinngemäss fest, die Logik der angewandten Technik nicht
zu verstehen, wenn jetzt ein Besuchsplan vorgelegt werde, der nichts anderes als eine Strafe
sei; er habe sich immer an seine Verpflichtungen gehalten und sei mit dem Besuchs- und
Ferienrecht nicht einverstanden, wenn es keine Vorteile bringe, denn es reiche, dass die
Mutter sage, die Tochter komme nicht. Er werde dieser die Entscheidung über die Besuche
überlassen. Aus all dem ergibt sich weder eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung noch
eine falsche Rechtsanwendung durch das Obergericht. Im Zusammenhang mit der
Unterhaltsfestsetzung hält der Beschwerdeführer fest, es tue ihm leid, aber er könne nicht
mehr als Fr. 720.-- bis 730.-- bezahlen. Es folgen appellatorische Angaben zu
verschiedenen Ausgabepositionen. Eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung ist damit
nicht ansatzweise dargetan und Ausführungen zur Rechtsanwendung erfolgen nicht. Im



Zusammenhang mit dem Güterrecht und den Entschädigungen hat das Obergericht
festgehalten, dass die betreffenden Ziffern des erstinstanzlichen Scheidungsurteils in
Rechtskraft erwachsen seien. Dies stellt der Beschwerdeführer nicht in Frage und seine
punktuellen Bestreitungen bzw. das Vorbringen, er werde betreffende Kosten nicht
übernehmen, gehen somit am Streitgegenstand vorbei.

E. 3
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend
begründet, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann und der Präsident im
vereinfachten Verfahren entscheidet ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 4
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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